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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 4 
o Geltungsbereich: Ausgaben, Einnahmen und Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts. 
o Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer. 
o Berichtszeitraum/-zeitpunkt: 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. 
o Rechtsgrundlagen: Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG); Bundesstatistikgesetz (BStatG). 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 5 
o Inhalte der Statistik: Ausgaben und Einnahmen der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts 

nach Arten und Aufgabenbereichen. 
o Nutzerbedarf: Ländervergleiche der Haushaltsentwicklungen; Grundlage zur Berichterstattung der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen an die Europäische Kommission (EU-Stabilitätspakt). 
o Hauptnutzer: Finanz-, Innen- und Wirtschaftsministerien, Bundesministerium für Bildung und Forschung, die 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR), die Deutsche Bundesbank, Universitäten und 
Wirtschaftsforschungsinstitute, Rechnungshöfe und kommunale Spitzenverbände. 

3 Methodik Seite 8 
o Basisstatistiken: Hauptbestandteil ist sowohl auf staatlicher als auch auf kommunaler Ebene jeweils die 

Jahresrechnungsstatistik. Zur vollständigen Erfassung der Finanzen aller Einheiten des Öffentlichen 
Gesamthaushalts werden zudem Teile der Hochschulfinanzstatistik und der Jahresabschlussstatistik öffentlicher 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen mit einbezogen. 

o Vorgehensweise bei der Datenberechnung: Die Rechnungsergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts sind als 
Vollerhebung konzipiert. Für die Zusammenführung der Ergebnisse zum Öffentlichen Gesamthaushalt wurde ein 
Zuordnungsschlüssel entwickelt. Die dabei führenden Systematiken für die Darstellung der Ergebnisse sind der 
staatliche Gruppierungs- und Funktionenplan. 

o Beantwortungsaufwand: Die Belastung der Auskunftspflichtigen wird dadurch begrenzt, dass die 
Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und die Einnahmen/Einzahlungen/Erträge überwiegend unmittelbar 
aus den Rechnungsabschlüssen entnommen werden können. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 10 
o Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit: Die Ergebnisse zeichnen sich durch ihr hohes Maß an 

Genauigkeit aus. 
o Qualität der Datenquellen: Keine stichprobenbedingten Fehler, da Vollerhebung. Nicht-stichprobenbedingte 

Fehler werden durch umfangreiche Plausibilitätsprüfungen auf ein Minimum reduziert. 
o Revisionen: Es werden keine Revisionen durchgeführt. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 11 
o Die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts werden in der Regel 

ca. 3 Jahre nach Ablauf des Rechnungsjahres veröffentlicht. 
o Durch die methodische Umstellung auf das Schalenkonzept konnte der Arbeits- und Zeitplan in den letzten 

Jahren nicht eingehalten werden. 

6 Vergleichbarkeit Seite 11 
o Räumliche: Auch wenn der Ausgliederungsprozess aus den Kernhaushalten und die Neugründung von Einheiten 

in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich weit fortgeschritten sind, sind die Ergebnisse der einzelnen 
Bundesländer vergleichbar, da neben den Kernhaushalten alle Extrahaushalte in die Erhebung einbezogen 
werden. 

o Zeitliche: Die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts 
entsprechen sachlich und systematisch jeweils dem Stand des jeweiligen Berichtsjahres. Die Vergleichbarkeit 
der Daten mit Rechnungsergebnissen vor dem Jahr 2011 ist aufgrund methodischer Veränderungen im Rahmen 
der Einführung des Schalenkonzepts stark eingeschränkt. 

7 Kohärenz Seite 11 
o Die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts sind in sich schlüssig 

und kohärent. 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 12 
o Die Ergebnisse werden im Internet auf der Homepage bereitgestellt: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/_inhalt.html 
o Die Fachserie 14, Reihe 3.1 „Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen 

Gesamthaushalts“ kann kostenfrei im PDF- und Excel Format auf der Homepage abgerufen werden. 
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9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 13 
Keine. 



 

Seite 4 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Geltungsbereich 
Die Statistik erfasst die Ausgaben und Einnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts. Seit dem Berichtsjahr 2011 setzt 
dieser sich nach dem sogenannten Schalenkonzept (siehe Abschnitt 2.1.3) aus den Kern- und Extrahaushalten des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden/Gemeindeverbände (Gv.) und der Sozialversicherung (Sozialversicherungsträger und 
Bundesagentur für Arbeit) sowie den Finanzanteilen der Europäischen Union zusammen. Bei den Extrahaushalten handelt 
es sich um öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die nach den Kriterien des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 zum Sektor Staat zählen. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungseinheiten) 
Dargestellt werden alle Bestandteile („Schalen“ siehe 2.1.3) auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts: 

1) Kernhaushalte 
o des Bundes, 
o der Länder, 
o der Gemeinden/Gemeindeverbände und 
o der Sozialversicherung. 

Zu den Gemeindeverbänden gehören die Landkreise (in Nordrhein-Westfalen die Kreise), die Ämter, 
Samtgemeinden, Verbandsgemeinden sowie die Bezirksverbände. 

Die Sozialversicherung umfasst die Bundesagentur für Arbeit, die gesetzliche Krankenversicherung, die soziale 
Pflegeversicherung, die allgemeine Rentenversicherung, die knappschaftliche Rentenversicherung, die 
Alterssicherung für Landwirte sowie die gesetzliche Unfallversicherung. 

2) Extrahaushalte 
o des Bundes, 
o der Länder, 
o der Gemeinden/Gemeindeverbände und 
o der Sozialversicherung. 

Als Extrahaushalte werden alle öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen bezeichnet, die nach den 
Kriterien des ESVG 2010 dem Sektor Staat zuzurechnen sind (siehe 2.1.3). Beispiele für Extrahaushalte sind 
ausgegliederte Landes- oder Kommunalbetriebe für Straßenbau/Straßenwesen, ausgegliederte öffentliche 
Hochschulen, medizinische Dienste der Krankenkassen oder die im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
entstandenen Abwicklungsanstalten (Bad Banks). 

3) Darüber hinaus zählen zum Öffentlichen Gesamthaushalt auch die Finanzanteile der Europäischen Union (EU-
Anteile), die weder den Kern- noch den Extrahaushalten noch den einzelnen Ebenen, sondern nur dem 
Gesamtaggregat zugeordnet werden können (siehe 2.1.3). 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Ergebnisnachweis für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990. Die tiefste regionale 
Gliederung erfolgt nach Bundesländern. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Bei Einheiten, deren Geschäftsjahr nicht mit dem Berichtsjahr 
zusammenfällt, ist der Berichtsraum das Geschäftsjahr, welches im betreffenden Berichtsjahr endet (Bsp.: Einheiten, 
deren Geschäftsjahr vom 1.4.2016 bis zum 31.3.2017 reicht, werden zum Berichtsjahr 2017 gezählt). 

1.5 Periodizität 
Jährlich. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Rechtsgrundlage ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 
462, 565), in den jeweils geltenden Fassungen. 

Die Berichtskreisabgrenzung für die öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Sektors Staat 
(Extrahaushalte) erfolgt nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010, VO (EU) Nr. 
549/2013 vom 21. Mai 2013). 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten, sofern durch besondere 
Rechtsvorschrift nichts Anderes geregelt ist. § 15 FPStatG als eine solche spezielle Rechtsvorschrift lässt die 
Veröffentlichung von Ergebnissen auf Ebene der Erhebungseinheiten zu, soweit nicht Erhebungseinheiten nach § 2 Absatz 
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6 Nummer 1 und Absatz 7 FPStatG betroffen sind. Diese Einschränkung hat keine Auswirkungen auf die Statistik zu den 
Rechnungsergebnissen der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts, da keine Einheiten nach § 2 
Absatz 6 Nummer 1 und Absatz 7 FPStatG in den Ergebnissen enthalten sind. 

An oberste Bundes- und Landesbehörden ist nach § 14 Absatz 1 FPStatG zudem eine Übermittlung der erhobenen 
Angaben in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall 
ausweisen. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Entfällt. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Daten- und 
Ergebnisqualität beitragen. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Phasen der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf 
angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten 
Methoden zählen auch dieser Qualitätsbericht sowie die Qualitätsberichte der (in Abschnitt 3.1 genannten) 
Basisstatistiken. 

Als Monitoring-Instrument dienen spezielle Indikatoren (Quoten). Diese Kennzahlen werden neben den originären 
Plausibilitätsprüfungen, die die Daten in den einzelnen Erhebungen durchlaufen, auf jeder Stufe der Aufbereitung ermittelt 
und analysiert. So können Veränderungen und mögliche Ursachen im laufenden Prozess bei jeder Stufe frühzeitig erkannt 
und, wenn nötig, behoben werden. 

In verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder werden Spezialfragen 
der staatlichen und kommunalen Ebene erörtert und Lösungen weiterentwickelt. 

Im Bund-Länder-Gremium zur Standardisierung des staatlichen Rechnungswesens nach § 49a Haushaltsgrundsätzegesetz 
(HGrG) und den untergeordneten Arbeitsgruppen vertritt das Statistische Bundesamt als Gast die Belange der 
Finanzstatistiken und versucht, in diesem Rahmen auf eine einheitliche Anwendung der Haushaltssystematiken 
hinzuwirken. 

Gleiches gilt für die Kommunalebene: Hier nimmt der Unterausschuss kommunale Wirtschaft und Finanzen (UAKWUF) der 
Innenministerkonferenz (IMK) die entsprechende Standardisierungsaufgabe wahr. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts zeichnen sich insgesamt durch 
eine hohe Relevanz, Genauigkeit, Kohärenz und Vergleichbarkeit aus. Durch ihre Konzeption als Vollerhebung, für die 
nach § 11 FPStatG Auskunftspflicht besteht, entfallen stichprobenbedingte Fehler. Die Generierung der Daten aus den 
Rechnungssystemen der Erhebungseinheiten gewährleistet zudem eine große Genauigkeit, da ursprünglich ein 
Eigenbedarf der Berichtsstellen an den Daten vorliegt. 

Da die Daten der Jahresrechnungsstatistik als Grundlage zahlreicher politischer Prozesse und Entscheidungen dienen, 
steht bei ihrer Erstellung nicht Aktualität, sondern die Genauigkeit der Ergebnisse im Vordergrund. Daher werden 
umfangreiche Prüfarbeiten im Sinne der Vollständigkeit und Belastbarkeit vorgenommen. Zusätzlich sorgen die 
Rechnungslegungsfristen vor allem bei kaufmännisch buchenden Einheiten für einen relativ späten Start der Erhebungen. 
Aktuelle Ergebnisse liefert dagegen die vierteljährliche Kassenstatistik. 

Die Rechnungsergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts liefern die Analysebasis der Finanzen der Kern- und 
Extrahaushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden/Gemeindeverbände, der Sozialversicherung sowie der EU-Anteile. 
Je höher die Aggregationsstufe der Daten ist, insbesondere nach Aufgabenbereichen, desto belastbarer sind die 
Ergebnisse. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts spiegeln die Struktur der 
Einnahmen und Ausgaben (bzw. Ein- und Auszahlungen oder Erträge und Aufwendungen) der Körperschaften der 
öffentlichen Haushalte sowie der nach ESVG 2010 zum Sektor Staat zählenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen nach Arten und Aufgabenbereichen in tiefer haushaltssystematischer Gliederung wider. Erfasst werden 

für die Kernhaushalte der staatlichen Ebene: 

o die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach der Jahresrechnung in haushaltsrechtlicher Gliederung nach Einzelplan 
und Kapitel sowie in der Gliederung nach Einnahme- und Ausgabearten sowie Aufgabenbereichen entsprechend 
dem jeweils geltenden Gruppierungs- und Funktionenplan 
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für die Kernhaushalte der kommunalen Ebene: 

o bei Anwendung des kameralistischen Rechnungswesen die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben, bei Anwendung des 
kommunal doppischen Rechnungswesens die Ein- und Auszahlungen, jeweils nach Arten sowie 
Aufgabenbereichen oder Produktgruppen entsprechend dem jeweils geltenden Gruppierungs-/ Gliederungsplan 
bzw. Konten- und Produktrahmen. 

für die Kernhaushalte der Sozialversicherung: 

o die Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der für eigene Zwecke dieser Körperschaften erstellten 
Rechnungsunterlagen in einer Gliederung, die eine Zuordnung zu den Gruppen des Gruppierungsplanes von 
Bund und Ländern gewährleistet. 

für die Extrahaushalte: 

o die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bzw. die Ein- und Auszahlungen sowie die Erträge und Aufwendungen nach 
Arten und Aufgabenbereichen/Produktgruppen. 

o bei aus den Haushalten ausgegliederten Hochschulen die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bzw. Erträge, 
Aufwendungen und Investitionsausgaben, in der Gliederung, die in der jeweils geltenden Fassung des 
Hochschulstatistikgesetzes vom 2. November 1990 (BGBl. I S. 2414) festgelegt ist. Die nicht ausgegliederten 
Hochschulen werden mit den Angaben der Kernhaushalte erfasst. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Unabhängig von ihrer Gliederung auf der Erhebungsseite (siehe Kapitel 3.2) werden die Rechnungsergebnisse der Kern- 
und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts nach ökonomischen Arten und nach Aufgabenbereichen 
dargestellt. 

Die Klassifikation der ökonomischen Arten ist der Gruppierungsplan für staatliche Haushalte in der für das jeweilige 
Berichtsjahr geltenden Fassung. 

Der Gruppierungsplan gliedert sich in: 

o Hauptgruppen  Gliederungseinheit mit einer einstelligen Zahl 
o Obergruppen  Gliederungseinheit mit einer zweistelligen Zahl 
o Gruppen   Gliederungseinheit mit einer dreistelligen Zahl 

Die Einnahmen werden mit den Hauptgruppen 0–3 dargestellt, die Ausgaben mit den Hauptgruppen 4–9. 

Die Klassifikation für die Aufgabenbereiche ist der Funktionenplan für staatliche Haushalte in der für das jeweilige 
Berichtsjahr maßgeblichen Fassung. 

Der Funktionenplan gliedert sich in: 

o Hauptfunktionen  Gliederungseinheit mit einer einstelligen Zahl, 
o Oberfunktionen  Gliederungseinheit mit einer zweistelligen Zahl, 
o Funktionen  Gliederungseinheit mit einer dreistelligen Zahl. 

Beide Klassifikationen – Gruppierungs- und Funktionenplan – werden zwischen Bund und Ländern unter Beteiligung des 
Statistischen Bundesamtes abgestimmt, vom zuständigen Gremium nach §49a Haushaltsgrundsätzegesetz als Standard 
beschlossen und von den jeweiligen Gebietskörperschaften durch ihre Haushaltsordnungen als verbindlich erklärt. 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Seit dem Berichtsjahr 2011 umfassen die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen 
Gesamthaushalts die Kern- und Extrahaushalte in der Abgrenzung des Schalenkonzepts (s. Abb. 1) sowie die Finanzanteile 
der Europäischen Union (EU-Anteile). 

Ziel der Einführung des Schalenkonzepts ist es, die aus den Haushalten ausgegliederten Einheiten sowie ggf. neu 
gegründete Einheiten wieder in die finanzstatistische Berichterstattung einzubeziehen, um die Ausgaben und Einnahmen 
des Öffentlichen Gesamthaushalts vollständig darzustellen. Dadurch wird eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse auf Ebene 
der Bundesländer gewährleistet, auch wenn die Ausgliederung aus den Kernhaushalten in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich weit fortgeschritten ist. 

Das Schalenkonzept bildet die Teilaggregate der Finanzstatistiken ab und schlägt gleichzeitig die Brücke zum Staatssektor 
im Sinne des ESVG. Die Finanzstatistiken sind die wichtigste Datenbasis für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR) bei der Berechnung der Konten für den Staatssektor. Der Staatssektor ist zudem die zentrale Bezugsgröße für die 
Ermittlung der Ergebnisse zu den Konvergenzkriterien Defizitquote und Schuldenstand des Stabilitätspakts der 
Europäischen Union (EU). 
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Abbildung 1 Schalenkonzept in den Finanz- und Personalstatistiken 

Den Mittelpunkt des Schalenkonzepts bilden die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden 
sowie der Sozialversicherung (Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit), die unter der Bezeichnung 
„Kernhaushalte“ zusammengefasst werden. 

Der Begriff „Haushalt“ wird im Zusammenhang mit dem Schalenkonzept im Sinne von „Einheit“ verwendet, während die 
Einnahmen und Ausgaben beziehungsweise Erträge und Aufwendungen der Einheiten in den Haushalts-, Wirtschafts-, 
Verwaltungsplänen zu finden sind. 

Die mittlere Schale besteht aus den sogenannten Extrahaushalten. Sie umfassen die öffentlichen Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen, die nach den Kriterien des ESVG zum Sektor Staat zählen. 

Extrahaushalte müssen – im Wesentlichen – alle folgenden Kriterien erfüllen: 

1. Es muss sich um eine institutionelle Einheit handeln oder die beherrschende Einheit muss dem Sektor Staat 
zugeordnet sein. 

2. Die institutionelle Einheit muss vom Staat kontrolliert werden (öffentliche Kontrolle). 

3. Diese institutionelle und öffentlich kontrollierte Einheit muss weniger als 50 % ihrer Produktionskosten durch 
Umsatzerlöse decken (Nichtmarktproduzent) oder ihre Umsätze überwiegend (zu mehr als 80 %) aus der 
Geschäftstätigkeit mit Kernhaushalten und/oder Extrahaushalten generieren (sogenannte Hilfsbetriebe des 
Staates). 

Kernhaushalte und Extrahaushalte bilden zusammen den Öffentlichen Gesamthaushalt. Eingeschlossen sind darin auch 
die Finanzanteile der Europäischen Union, die weder den Kern-, noch den Extrahaushalten, noch den einzelnen Ebenen, 
sondern nur dem Gesamtaggregat zugeordnet werden können. Zu den EU-Finanzanteilen zählen die aus Deutschland 
direkt an die EU abgeführten Einnahmen (Mehrwertsteuer-Eigenmittel, Bruttonationaleinkommen-Eigenmittel, Zölle, 
Abschöpfungen) sowie die Marktordnungsausgaben der EU an Inländer. Der Öffentliche Gesamthaushalt entspricht damit 
in seiner Abgrenzung, das heißt hinsichtlich der einbezogenen Erhebungseinheiten, weitestgehend dem Sektor Staat in 
den VGR. 
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Die äußere Schale umfasst die „Sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen“: Dies sind öffentliche 
Marktproduzenten, die ihre Kosten überwiegend durch eigene Umsätze decken. Sie bilden zusammen mit den Kern- und 
Extrahaushalten den „Öffentlichen Bereich“ in den Finanzstatistiken. 

2.2 Nutzerbedarf 
Zu den Hauptnutzern zählen die obersten Behörden des Bundes und der Länder, vor allem Finanz-, Innen- und 
Wirtschaftsministerien und das Bundesministerium für Bildung und Forschung; außerdem die Deutsche Bundesbank, 
Universitäten und Wirtschaftsforschungsinstitute, Rechnungshöfe und kommunale Spitzenverbände sowie – mittelbar 
über die Datenlieferungen an die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) – die EU-Kommission. 

Die Rechnungsergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden u.a. für Ländervergleiche und tiefergehende 
Analysen der Haushaltsentwicklungen herangezogen. Durch ihre hohe Genauigkeit und Detailtiefe bieten die 
Rechnungsergebnisse auch die Möglichkeit, Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Einnahmen und Ausgaben des 
Öffentlichen Gesamthaushalts (Kassenstatistik) inhaltlich zu vertiefen. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Das Statistische Bundesamt ist dauerhaft in den zuständigen Gremien der Finanz- und Innenministerien vertreten, um die 
Anforderungen an die Statistik in das Erhebungsprogramm einfließen zu lassen. Darüber hinaus sind die 
Bundesministerien, die statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft 
und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen 
berät. Über fachspezifische Fragestellungen und Änderungen werden die Nutzer der Finanzstatistiken in dem vom 
Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss „Finanz- und Steuerstatistik“ bzw. in Nutzerkonferenzen informiert. Dort 
können sie ihrerseits Vorschläge einbringen. Zwischen den statistischen Ämtern und den obersten Finanzbehörden 
bestehen weitere Plattformen des gegenseitigen Austauschs. 

3 Methodik 
3.1 Basisstatistiken 
Die Statistik der Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts stellt eine 
Berechnung auf Basis mehrerer Erhebungen dar. Dies sind: 

(1) die „Rechnungsergebnisse von Bund (einschl. EU-Anteile), Ländern und Sozialversicherung für ihre Kern- und 
kameral/doppisch buchenden Extrahaushalte sowie sonstigen FEU“ (staatliche Rechnungsergebnisse) 

(2) die „Rechnungsergebnisse der kommunalen Kernhaushalte und deren kameral/doppisch buchenden Extrahaushalte 
und sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen“ (kommunale Rechnungsergebnisse) 

(3) die „Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden Extrahaushalte und der kaufmännisch buchenden sonstigen 
öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen“ (Jahresabschlussstatistik) und 

(4) die jährliche „Hochschulfinanzstatistik“. 

Die Jahresrechnungsergebnisse (1) und (2) stellen den Hauptbestandteil der Statistik der Rechnungsergebnisse der Kern- 
und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts dar. 

Die staatlichen Rechnungsergebnisse (1) werden vom Statistischen Bundesamt zentral jährlich für das abgelaufene Jahr 
erhoben. 

Die kommunalen Rechnungsergebnisse (2) werden jährlich von den statistischen Ämtern der Länder erhoben und sowohl 
nach landesspezifischer als auch nach bundeseinheitlicher Haushaltssystematik (Gliederungen und 
Gruppierungen/Produkte und Konten) aufbereitet. 

Im Rahmen der Jahresabschlussstatistik (3) werden die Daten der Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden 
Einheiten (öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, darunter die Extrahaushalte) jährlich für das abgelaufene 
Jahr erhoben. Die kaufmännisch buchenden Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die mit mehr als 50 Prozent 
unmittelbar oder mittelbar dem Bund zuzurechnen sind, werden zentral durch das Statistische Bundesamt erhoben. Die 
übrigen Einheiten werden dezentral, also durch die statistischen Ämter der Länder, erhoben. In die Statistik der 
Rechnungsergebnisse des öffentlichen Gesamthaushalts fließen aus der Jahresabschlussstatistik (3) nur die Daten der 
kaufmännisch buchenden Extrahaushalte (siehe 2.1.3) ein. 

Zur Hochschulfinanzstatistik (4) berichten die Hochschulen der Länder an die Statistischen Ämter der Länder. Die 
Bundeshochschulen werden ab dem Berichtsjahr 2011 vom Statistischen Bundesamt direkt erhoben. 

In die finanzstatistische Berichterstattung fließen nur die Daten jener öffentlichen Hochschulen ein, die aus den 
Kernhaushalten ausgegliedert sind oder mit Globalhaushalten geführt werden und zum Sektor Staat zählen. Die Daten der 
nicht ausgegliederten öffentlichen Hochschulen werden im Rahmen der Kernhaushalte geliefert. 

Da bei der Hochschulfinanzstatistik bildungsrelevante Fragen im Vordergrund stehen, unterscheiden sich ihre 
Erhebungsmerkmale in Abgrenzung und Vollständigkeit zur Jahresrechnungsstatistik. 

Die unter (2), (3) und (4) genannten Statistiken sind in eigenen Qualitätsberichten detaillierter beschrieben. 
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Die Rohdaten sind aufgrund unterschiedlicher Rechnungslegungsfristen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfügbar. Nach 
Dateneingang durchlaufen die Daten zudem in den jeweiligen Basisstatistiken diverse Aufbereitungsschritte, bevor sie 
gemäß dem Schalenkonzept zusammengeführt werden. 

3.2 Vorgehensweise bei der Datenberechnung 
Hauptbestandteil der „Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts“ ist sowohl 
auf staatlicher als auch auf kommunaler Ebene jeweils die Jahresrechnungsstatistik, in der die Einnahmen und Ausgaben 
kameral und doppisch buchender Einheiten in tiefer haushaltssystematischer Untergliederung nach Einnahme- und 
Ausgabearten (Gruppierungen/Konten) und Aufgabenbereichen (Funktionen/Produkten) erfasst werden. Zur vollständigen 
Einbeziehung aller Einheiten des Staatssektors werden, wie in 3.1 ausgeführt, Teile der Hochschulfinanzstatistik und der 
Jahresabschlussstatistik einbezogen (siehe Abb. 2). 

  

 

Da die Daten aus unterschiedlichen Rechnungssystemen stammen, müssen unterschiedliche bzw. unterschiedlich tief 
gegliederte Merkmalskataloge zusammengeführt werden: 

Für die Haushalte von Bund und Ländern gilt die staatliche Haushaltssystematik, für die kameral buchenden Kern- und 
Extrahaushalte bestehend aus Gruppierungs- und Funktionenplan. 

Auf kommunaler Ebene gilt die kommunale Haushaltssystematik: Für kameral buchende Kommunen und Extrahaushalte 
bestehend aus Gruppierungs- und Gliederungsplan, für doppisch buchende Kommunen und Extrahaushalte bestehend 
aus Kontenrahmen und Produktrahmen. 

Die Sozialversicherungsträger verfügen über eigene Kontenrahmen, die auf die Besonderheiten der einzelnen 
Versicherungszweige zugeschnitten sind. 

Für die kaufmännisch buchenden Extrahaushalte gelten unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften, die in den für 
diesen Bereich durchgeführten Primärerhebungen berücksichtigt werden. Die kaufmännisch buchenden Einheiten melden 
ihre Daten in der Regel nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Gliederung des Jahresabschlusses 
mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die um Übersichten zum Anlagevermögen ergänzt werden. 

Für die ausgegliederten öffentlichen Hochschulen gilt die „Systematik der Finanzarten“ (SyF), die sich am Gruppierungs- 
und Funktionenplan für Bund und Länder orientiert. 

Für die Zusammenführung der unterschiedlich gegliederten Basisdaten zum Öffentlichen Gesamthaushalt wurde ein 
Zuordnungsschlüssel entwickelt. Die dabei führenden Systematiken für die Darstellung der Ergebnisse sind der staatliche 
Gruppierungs- und Funktionenplan. 

Der geltende staatliche Gruppierungsplan ist nicht ausreichend differenziert, um den Öffentlichen Gesamthaushalt 
(=„Staatssektor“ im Sinne des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen) darzustellen. Daher 
werden in der Berechnung weitere („fiktive“) Gruppierungen verwendet, um alle Einnahmen und Ausgaben im Sinne des 
Schalenkonzepts abbilden zu können. 

3.3 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Entfällt. 
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3.4 Beantwortungsaufwand 
Die Belastung der Auskunftspflichtigen wird dadurch begrenzt, dass die Einnahmen/Einzahlungen/Erträge und die 
Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen zumeist unmittelbar aus den Rechnungsabschlüssen entnommen und 
elektronisch übermittelt werden können. 

Die Sozialversicherungsträger können ihre Daten in der Gliederung der dort vorgegebenen Kontenrahmen liefern. Die 
Erhebungsunterlagen für kaufmännisch buchende Extrahaushalte spiegeln die Rechnungslegungsvorschriften des HGB, 
des Eigenbetriebsrechts sowie einzelner Spezialgesetze wider. Dadurch können die meisten Angaben unmittelbar aus 
dem Rechnungswesen übernommen werden. Die Umschlüsselung der statistischen Ergebnisse der Basisstatistiken in eine 
bundeseinheitliche Systematik wird vom Statistischen Bundesamt vorgenommen. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die direkte Generierung der Daten aus den jeweiligen Haushalts- und Rechnungssystemen gewährleistet eine große 
Genauigkeit. 

Da es sich um eine Vollerhebung mit Auskunftspflicht nach § 11 FPStatG handelt, treten keine stichprobenbedingten 
Fehler auf. Nicht-stichprobenbedingte Fehler werden durch entsprechend konzipierte Plausibilitätsprüfungen im 
Statistischen Bundesamt und in den Statistischen Ämtern der Länder minimiert, so dass die Ergebnisse der Statistik der 
Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts von hoher Datenqualität sind. 

Die gemeldeten Daten werden im Aufbereitungsprozess, soweit nötig, harmonisiert. Das heißt, 
Zahlungsströme/Haushaltstitel werden so zugeordnet, dass gleiche Sachverhalte statistisch einheitlich abgebildet 
werden. 

Zu berücksichtigen ist, dass die Daten mit unterschiedlichen Rechnungssystemen erfasst sowie aus verschiedenen 
Verwaltungsunterlagen zusammengeführt werden. Daher wurden, über die originären Plausibilitätsprüfungen hinaus, die 
die Daten in den Einzelstatistiken durchlaufen, zusätzliche begleitende qualitätssichernde Maßnahmen etabliert. Diese 
sollen etwaige Auffälligkeiten frühzeitig im Prozess der Ermittlung integrierter Daten identifizieren und, wenn nötig, 
beheben. Indikatoren (Quoten) werden auf jeder Stufe der Aufbereitung ermittelt und analysiert, um eine Kontrolle auf den 
einzelnen Verarbeitungsstufen zu ermöglichen. 

4.2 Qualität der Datenquellen 
Die „Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts“ werden auf Basis von 
Vollerhebungen berechnet. Die direkte Generierung der Daten aus den jeweiligen Haushalts- und Rechnungssystemen 
gewährleistet eine hohe Genauigkeit. In allen Basisstatistiken durchlaufen die Daten umfangreiche 
Plausibilitätsprüfungen, wodurch nicht-stichprobenbedingte Fehler auf ein Minimum reduziert werden. 

Hauptbestandteil der „Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts“ ist sowohl 
auf staatlicher als auch auf kommunaler Ebene jeweils die Jahresrechnungsstatistik, in der die Ausgaben und Einnahmen 
kameral und doppisch buchender Einheiten in tiefer haushaltssystematischer Untergliederung nach Einnahme-
/Ausgabearten (Gruppierungen/Konten) und Aufgabenbereichen (Funktionen bzw. Gliederungen/Produkten) erfasst 
werden. Zur vollständigen Einbeziehung aller Einheiten des Staatssektors werden, wie in 3.1 ausgeführt, Extrahaushalte 
aus der Hochschulfinanzstatistik und aus der Jahresabschlussstatistik einbezogen. 

Die Qualität der Daten der Jahresrechnungsstatistik kann als sehr hoch eingestuft werden. Bei den Kernhaushalten von 
Bund und Ländern ist die Kameralistik der vorherrschende Rechnungsstil, so dass überwiegend nicht umgeschlüsselt 
werden muss. Durch die sukzessive Einführung der doppischen Buchführung bei den Gemeinden/Gemeindeverbänden 
wird die Qualität der kommunalen Rechnungsergebnisse negativ beeinflusst. Wegen grundsätzlicher Unterschiede 
zwischen den Rechnungsstilen ist der Vergleich zwischen kameral und doppisch buchenden Einheiten sowie der 
Vorjahresvergleich der Einheiten, die auf kaufmännische Buchführung umgestellt haben, nur eingeschränkt möglich. 

Der Berichtskreis der kameral und doppisch buchenden Extrahaushalte unterliegt Veränderungen durch Ausgründungen, 
Schließungen, Fusionierungen, Sektorwechsel; er ist daher tendenziell untererfasst. 

Auch bei der Jahresabschlussstatistik kann es aufgrund von aktuellen Veränderungen im Berichtskreis, die noch nicht in 
der Erhebung abgebildet sind, zu einer nicht quantifizierbaren Untererfassung kommen. Antwortausfälle auf Ebene der 
Einheiten und Merkmale betreffen nur wenige Einheiten. Bei Antwortausfällen werden veröffentlichte Geschäftsberichte 
genutzt bzw. die Angaben anhand von Vorjahreswerten geschätzt. 

Die Ergebnisse der Hochschulfinanzstatistik sind aufgrund der vollständigen Erfassung durch die Hochschulverwaltungen 
als umfassend und präzise einzustufen. 

 

4.3 Revisionen 
4.3.1 Revisionsgrundsätze 
Es werden keine Revisionen durchgeführt. 
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4.3.2 Revisionsverfahren 
Entfällt. 

4.3.3 Revisionsanalysen 
Entfällt. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts 
erfolgt in der Regel etwa drei Jahre nach Ablauf des Rechnungsjahres. 

Die Basisdaten stehen dem Statistischen Bundesamt zum Teil erst 20 Monate nach Ende des Berichtsjahres zur 
Verfügung. Dies begründet sich vornehmlich durch die Rechnungslegungsfristen. Die Jahresabschlüsse für die 
kaufmännisch buchenden Extrahaushalte liegen teilweise erst nach einem Jahr vor. Nach Dateneingang bei den 
erhebenden Stellen durchlaufen die Daten in den jeweiligen Basisstatistiken diverse Aufbereitungsschritte, bevor sie 
gemäß dem Schalenkonzept zusammengefügt werden. 

Bei den Rechnungsergebnissen der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts steht die Vollständigkeit 
und Belastbarkeit der Daten im Vordergrund. Diese kann nur durch umfangreiche Prüfarbeiten realisiert werden. 

5.2 Pünktlichkeit 
Durch die methodische Umstellung auf das Schalenkonzept konnte der Arbeits- und Zeitplan in den letzten Jahren nicht 
eingehalten werden. 

In Folge der Zusammenführung der Kern- und Extrahaushalte zum Öffentlichen Gesamthaushalt hat sich der Berichtskreis 
erheblich vergrößert. Zudem ist die Anzahl der Zahlungsströme, die zur Vermeidung von Doppelzählungen bereinigt 
(konsolidiert) werden müssen, gestiegen. Des Weiteren hat sich der Prozess der Datenaufbereitung für den Öffentlichen 
Gesamthaushalt stark verändert. Neben der Umschlüsselung der kaufmännischen Größen auf kamerale Gruppierungen 
bringt die Integration der Kern- und Extrahaushalte weitere neuartige Arbeitsschritte mit sich, wie etwa die Korrekturen um 
nichtzahlungswirksame Bestandteile oder die Verwendung fiktiver Gruppierungen. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts liegen für die Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990 vor. Sie sind für alle veröffentlichten Gebietskörperschaften 
untereinander vergleichbar. Der internationale Vergleich ist durch unterschiedliche Konzepte und Methoden kaum 
möglich. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts entsprechen sachlich und 
systematisch dem Stand des Berichtsjahres. Durch die Anwendung des Schalenkonzepts werden seit dem Berichtsjahr 
2011 auch alle Extrahaushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden/Gemeindeverbände und der Sozialversicherung in 
den Berichtskreis einbezogen (mit Ausnahme der Einheiten für Forschung und Entwicklung, die Extrahaushalte sind). In 
den Vorjahren waren demgegenüber nur ausgewählte Extrahaushalte einbezogen. Dadurch sind die Daten nicht mehr mit 
denen zurückliegender Jahre vergleichbar. 

Durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts und die damit einhergehende sukzessive Einführung der doppischen 
Buchführung bei den Gemeinden/Gemeindeverbänden wird die zeitliche Vergleichbarkeit weiter eingeschränkt. 

7 Kohärenz 
Die Merkmale der Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts sind gleichartig 
abgegrenzt wie jene der vierteljährlichen Statistiken der Einnahmen und Ausgaben. Dennoch stimmen die 
Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts zum Teil nicht mit dem 
Jahresergebnis der vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts (1.-4. Vierteljahr einschließlich 
Auslaufperiode) überein. Gründe liegen zum Beispiel: 

(1) in der periodischen Abgrenzung: In die vierteljährliche Kassenstatistik fließen Abschlussbuchungen nur bis 
höchstens 23 Wochen nach Ende des vierten Quartals ein. 

(2) im Erhebungsprogramm: Im Wesentlichen kein Nachweis von Aufgabenbereichen bei den vierteljährlichen 
Kassenergebnissen. 

(3) in der Aufbereitung: Zeitintensive Aufbereitungsschritte wie die Bildung von fiktiven Gruppierungen, welche 
z.B. für Korrekturen hinsichtlich der Transaktionspartner nötig sind, sind wegen der begrenzten Zeit zwischen 
Datenlieferung und Ergebnisveröffentlichung vierteljährlich nicht zu realisieren. Korrekturen um 
nichtzahlungswirksame Bestandteile sind unterjährig nur beschränkt möglich, da die erforderliche Analyse sehr 
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zeitintensiv ist und die benötigten Informationen zum Teil erst im Nachgang zum jeweiligen Geschäftsjahr 
vorliegen. 

(4) im Berichtskreis: Aufgrund einer fehlenden Regelung im FPStatG konnten Zweckverbände sowie Einrichtungen für 
Forschung und Entwicklung bis 2014 unterjährig nicht erhoben werden. Hinzu kommt, dass die Berichtseinheiten 
der vierteljährlichen und jährlichen Statistik und damit die einzubeziehenden Extrahaushalte zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelt werden. Dadurch kann die Anzahl der einbezogenen Einheiten variieren. 

In der Statistik der Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts wird das Ist-
Ergebnis der Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften im jeweiligen Rechnungsjahr nach der Verteilung der 
Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuerumlage erfasst, im Gegensatz zu statistischen Nachweisen der 
Steuereinnahmen in anderen Veröffentlichungen (z.B. Fachserie 14, Reihe 4 „Steuerhaushalt“). 

Der ermittelte Finanzierungssaldo weicht ab von jenem, der im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
berechnet wird. Dies liegt an methodischen Unterschieden, die im Wesentlichen durch Vorgaben der EU an die VGR 
begründet sind. Betroffen sind hauptsächlich die Abgrenzung des Staatssektors, die Saldenwirksamkeit einzelner 
Buchungen (Unterscheidung finanzieller und nicht-finanzieller Transaktionen) und die Zuordnung von Zahlungen zu einer 
Buchungsperiode. Weitere Informationen hierzu unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-
Inlandsprodukt/Methoden/defizitberechnung.html?nn=206104 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Veröffentlichungen 

Ergebnisse werden im Internet unter dem folgenden Link veröffentlicht: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/_inhalt.html 

Die Fachserie 14, Reihe 3.1 „Rechnungsergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts“ kann 
kostenfrei unter dem Punkt „Publikationen“ im PDF- und Excel Format abgerufen werden. 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Umfangreiche Begriffserläuterungen können der Fachserie 14 Reihe 3.1 sowie dem Glossar „Fachbegriffe der Finanz- und 
Personalstatistiken“ auf der Destatis-Website unter 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/fachbegriffe-finanz-personalstatistiken-
pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5 

entnommen werden. 

Weiterhin stehen in der Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik“ Methodenaufsätze zum kostenlosen Download zur 
Verfügung: 

- Jahresabschlussstatistik öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (Mai 2014) 

- Neues Finanz- und Personalstatistikgesetz 2013 (November 2013) 

- Klassifizierung des Bestandes öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Bundes nach 
demografischen Ereignissen (Oktober 2013) 

- Integration in den Finanz- und Personalstatistiken – Auf dem Weg zum finanzstatistischen Gesamtbild 
(November 2011) 

- Die gesetzliche Sozialversicherung in den Finanz- und Personalstatistiken (Juli 2011) 

- Ausgliederungen aus den Kernhaushalten: öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (Februar 2011) 

Die Aufsätze können kostenlos im Internet abgerufen werden unter https://destatis.de > Methoden > Wirtschaft und 
Statistikhttps://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/_inhalt.html 

Eine umfangreiche Methodendokumentation findet sich im im Handbuch „Methoden der Finanzstatistiken“, welches die 
Erläuterungen aus oben genannten Aufsätzen, Fachserien und Qualitätsberichten zu den einzelnen Fachserien 
zusammenführt. 

Zu Details zur Integration der Kern- und Extrahaushalte siehe zudem: 

Rückner, Christine (2019). Integration in den Finanzstatistiken – eine Bestandsaufnahme. In: Mink, Reimund und Voy, 
Klaus (Hrsg.), Der Staat in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und in der Finanzstatistik, Berliner Beiträge zu 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (Band 4, S. 263-301). Marburg. Metropolis-Verlag. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/fachbegriffe-finanz-personalstatistiken-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/fachbegriffe-finanz-personalstatistiken-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://destatis.de/
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/methoden-finanzstatistiken-5710001219004.pdf?__blob=publicationFile
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8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Es gelten die generellen Verbreitungsrichtlinien des Statistischen Bundesamtes. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Keine. 
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